
Verkaufs-
und Lieferbedingungen

L Vertrrgsgrundlagen
t. Allert Angeüorcn und Vertlgen liegen
aussdrließlich die nachstehanden Bedingungen
zrgrunde, es sei dernr, es wüd eine abu,€icheßde
Vereiobrrung gerrofren. Einkaußbedingungeq
auoh werm sie als aussohließliclt goltig bazeichret
wErd.ü, wird hie'rlrrit widcßproch.D; si. c'largeo
io keircrn Fall Gelbag. Mit &. Edg.gemalnne
dff Auflragsbedäigwg spät sterl§ aber d€r warc
oder Lrisulng getien unserE Bedingungen al§
ang€nomm€r! selbst weftr der Besteller dahei noch
eirvnal Abwei&endes e*tän
Unsere Bedingungen gelten auct fÖr spätere
Veiräge, sdk werllt nicht 6neut drrad B€arg
genommeo wnd Erg&Eend bzw. subsidiär gelten
dis g.s€elichen Vorschrift.n der Bundesrepublik
Deutscfiland it§b€3onderc BGB rmd HGB.
2. Uns€re Ang€bote sind i€ibleibend.
3. Alle Vereinbarungfl bedärfen ar ibr€r
Grlti*eit ursere. schdRlichen B€stäligun8.
4. Angabeo in Prospekl€rL Kelalogen und so[§igeo
Verkxufsunterlagm sind unveöirdlich" soweit si€

dicht schrifrlich als vertindlich bezlichnet werden.

Dies gih auch ftir die Zusicheflrng voa
Eigenschafren.
5. Lieferfislfi sind ohne besondere scfuiftlidle
Zusage uaveöindlish. wir bemäh.n ulß, sie
einzuhallen.

IL Preise und Zallungsbedingungen
l. Pr€is. v€rst hen sidr ab LieferwErk Bmmsche
zuzäglich V€rpackun8 und Urnsalz§euer. Wit
behall,en uns vor, bei Andßflrrlg der Kost nfakteo
den am Tag der Liefcrung gähigeil heis zu
berechnen. Die Kosten der Autuägsabwickluflg
bedingen eioen Mindesta!ft"agsv€.r von ElrR 1m,-
zuzüglich Unsatsteu€r.
2. Berectmele Kosten fflr Lad€hilfcd und Gerolte
anr Sicberung des TraßportEs werden
gueeschdeber\ q/erm wir sie kostenfiei und
wiederverwendungsßhig zurockeft alterl
3. Die Zahlung ha1 innerüalb von 30 Tagen nach
Rechnungsdatrm ohne jeden Abzug orGr irurerhalb
von l0 Tage[ mir 2olo Skomlo an erfolSen. B€i
vers?äleter zahlung behafteD wü uns Zirrsbelrsutng
in Höhe von 37o ilber BB-Diskont, rhindesiens aber
7olo vor, ohrc da8 es ein.f, lrNerzu8serang bedarf
&rspritche des Bestelleß aus bisheriger
G.schnfu verbindung berechti gen zur Aufr echnung
oder zur Au§ibung von Ge8etrrechterl wenn sie

§chrililich anerkarmt odel rechtskräftig festgesfellt
sind.
Unabhängig vofl der talrfz€it hereingenonalener
und gutg€schdebener wecltsel werden unsete
Forderungcn soforr fdllig wem die
Zalrlungsbcdinguoaen nicht eingehalten oder uns
Umstä,nde bekarmt werder! die nach ur»erer
Arxicht geeisnet sind, die Ktedirwürdigkeit des

BesleIeß zu mindEm, Wü sind darro auctl
unbeschad€t weilerer ges€tzlicher Rechte,
beredtigt fioch ausstehende Lieferungen nur
gegen Vorausahlung auszufilhreo. wir kömen
aüßerdem auf Grund unseres Eig€ntumsvoöehal&s
(Zifier VII) die WeitarverÄußeruhg und di€
Verrrbeibng der gelieferten ware untersagen und
ohn. Rlicktriü vom V€rkag aufKosten des

Bestellers deren Rilckgrbe terlangen bzw. sie in
BesiE nehmsr.

m Abnahme
Verlangt der Besteller oder wünschen wir, daß die
ware oder kisfirng abgenomnren wird, so melden
wir die Atmahmcbcreitschaft und ford€rn zlrr
Abnalune im Liefen erk auf Erfolgt di6 Abtlaltrne
nicht im€rhalb der Frist ailt die w'r€ oder
lristllng als inj€dff Hinsicht vsrtrag§gemäß

hffgestellt bzw. €rbradt; wir sind dann zur
verscndung borechtig! rber nicht verpfl ichtet.

Die mit der Aboalrne verbund.nen Kosen trägl der
Besteller.

IV. Liderbehindemngen
Ereignisse hoberer cswalt betechtigan uns, die
Lieferubg um die Däuer der Behindentng urd einer
angemessener AnlauEeit hbauszusoüieben oder
wegär d€s noch tricln crfilllten Teils vorn Verkag
garz oder teilÄgise alroakznte{Etr. Der höheren
Geqrah §.hen hoheidiche Maßnahite&
Aöeilsk rpt Brard ufld ßonstige mil
wfuGoha0lich zumntbaren Mitcln nisbt
vorhersehbare und abweflöar€ Unrdnnde glciclr
die urß die Liefenrng wdentlich ersch\f,eren oder
umnöglich macheq unabhängig davon" ob sie bei
üu oder einem wxerer Lieferar'l€n einlreren.
Der B€steller kann urs lrach Ablaufder
ügemessenen AnlauEeit ehe ang€messene
Naohftist serzen uad nach fiuchlogem Ablaüf
hinsi&dich des noch nicht ertu[t n Teils des

Verlrages arücldreren. Weitere Ansprüche
kehen nichl.

V. Gewährleistung
1 D€r Besteller hrldie Ware bzw. Iristung
urb€sch.d,etreine, Obliegerlrcir nsch Zifrer III -
unverrlglich zu pdlfen und urß Mänge! irmerhalb
acht Tsgen sckülich arzuzeigen. Mit zumutbaren
Mitrel, b€i der Itftng nicht €Ikennbare Fehler
können noch irmerhalb drei Monätefl gelt$d
gemacht werdell Bei Eddeckung des Fehlers isl
sofort die Ver- oder B€arbeitung einzustlllen.
H.ndel§ibliche oder geringe, tecbnisch nicbt
vetmeidbare Ab\r,eichung€n bercchtigen nicht zur
Mä$gelrilge.
2. Wir sind bereohtigt, MÄng€lr{gen oboe
irglndweldle Nachteile ffIr uns unbeachtrt zu
lassen, sologe der Besteller seinc michtcn ans der
ceschänsveibindun& mt Ausnahno dot
Brzahlung der sheitigm LiBferung nictn crftlllt
hat
3. Bei von uns schriftlidr anerkanrfer odcr
rcchtskräftig f€slg€st€ltler Mang€lhafligkeit der
Ware od.r lristung leisten wir, soweit dadurcb die
verwendbarkeit b€eintd.htigt isf Gewälr nach
urlserer Wahl durch Nachbers€rung, Lisferung
einer mangel&eien Ware oder durch Erbringuflg
einer mangelteien l:istung Eine Nac*rbesserung
durch den Besteller o<ter DritiE bedarfunserer
vorherigen Zustir nung. Schlägt ursere
Mtdgelb€seitigung fehl ode, wird sie nicht
itmerhalb an8emessener Zeit erbrachl so karm d€r
B€sleUer Mindenrng verlangen oder hirsich{ich
des fehlefiaflefl Teils der Lieferung zuräcklreten.
a. Wird Malerial beigestellt so leisten wir nur
Ge\r6tr genrä3 Zifier 3, w€on unß Vorsalz oder
grobe Fatrlässigkeit nachgewiesen wird. wü
haft.n nict for sohäderl die durch ferrlcrüanes
beigeslelltes Material bzw. matrgelhaße
SchweiBorhr€ verursacht werden oder dara$
auliretrlL sowie filr scfiäden, die auffehlerhaftc
Angaben sciGos des B€dellers zurtickzufthr8n
sind.
5. Scheden, die rlaraufberuhen, daß bestirnrnte
Zulieferteile, die wir mit unserem Material
verbunden habeq fetrlerhäfl sin4 l6sen in k€ineril
Fall Sshadens€rsalzarsproche gegen urs aus. Wir
treten jedoch auf V€rlangen unsere Ansprüche
gegan den Zulieferet ab.

Vl. Schadensersatz
§chadensersat-anspräche jeder Art sind
ausgeschlosseA es sei denrl es wird üß Vorsalz
oder grobe Fatrllssigkeit nacbgewiesefl. In jedem

Fäll haQefl wir nur bis zur Höhe des jeoeiligei
Liefervrertrs.

VIL Eigentumsvorbehalt
i. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum
(VorbehahswarE) bis zur Erfüllung sämtlisher
Fordenrnger! die uns gogeD den Be§eller und mit

ilnn konzerffech ich verbundene Untemehrnen-
gleich aus weichem c nd, zusl€hen.
2. G€§latten qir, daß die Zaliung unter
gleichzeiliger Hingabe eifles von urs ausgestellten
und vorn B€sLller alzeli€rten Wechsels
(FinatEierungswechsel) erfolgt so gih dermoch die
Zahlung €rs1 mit erügithig€r Einlö$ng des

Wechsels als bewirld, so daß unssre
Vortehall$echte Aühestens zu diesem Zeilpunkt

l. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware heim
Besteller erfolgen fir uDs als Hersteller im Sinne
des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten.
Erwerben wir dabei nach geselzlicher Vorschrifl
Alleineigentum - dies gill auch ffr tnhnarüeit bei
uff - so übotragen wir Miteigentuntsa.nteile auf
den ftheren B€rechtigten iisowei( als der Wert
des hergestlllt€n Produktes den Reohnun8swerr
urserer Lieferung bzw. l,€istung übersleigt. Unsere
Miteigenturnsanteile, auch wenn sie unmittelbar
erworben \Äurder\ gelten als Vorbehahsware.
Bei Verbindung und vermischung durch den

B€-§teller steht uns das Miteigentum an der neum
Sache zu im veriahiis unseres RechnunBswertes
zum Wert der andErsn beleiligten waren und
l,eistungefl. Erlischt unser Eigefltum. so ilbenrägt
uns der Be§eller bereirs jelz die ihm zusl€henden

Eigentunßrechre an der neum Sache im Umfang
unseras Rechnun8swe(es utd l'erwahn sie

unentgehlich für urs. Die enlstehenden

Mileigenlumsanteile Belten als Vorbehaltsware.

4. Der Besleller darf Vorbehaltvate im
gewöhnlichen Geschäffsverkek zu seinen

normalen Geschäftsbedingungen und solange er

nicht im Verzug ist verärßem. vorausgesetzl, die
Forderungcn aus der Weiterveräußerung gehen

näch Zifer 5 und 6 aufuns über.
5. Der Besteller lritt bereits jetz die Forderungen

aus der W€i&rveräußerung von Vorbehaltsware an
urs ab. Die Höhe der Ford.rungen bestirnmt sich

nach dem vorhält is, in dem der Rechnuogswefl
urserer wciteßEräußen n War€ odBr tristunB arm
Werl anderer beteiligtcr Waren und / oder

t istungen sleht, bzw. in dern un-ser€

Mir€igentumsanrEiie zu a.nderen Bereiligten slehen
Ber - ven .gswidriger - Fin$ellung der voraus
abgetr€tenen Forderung in ein Kontokorr€nt wird
die jeweilige Saldoforderung in dieser Höhe ttscirs
jelzt a.n uns abgeketen.
Die ab8etrelenen Forderungeo dienen in den§elben
llnrfang zur Sichenrng wie di€ vorbehalßware.
6. Der werr€rveräu ßerung stehen der F inha u in
Grund und Boden oder in mit Cebäuden verbunden

Arla8en sowie die Veruendung rur Frlillun8
sonstiger Werk- oder Werklieferungsvedrägc
gleich.
7 Wddd uns t Imslnnde im Sinne dcr Ziftar II 3.

drftrer Absalz belannl sind wir herechhgl drc

EiiEiehungsermächtigung zu widertufen. Daff ist
der B.neller auf unser VerlanBen veq'fl ichreL.eine
Abnehmer unvenüglich von der Ablreung an uns

zu uotenichlen und url,s die zur Einziehong nötigen
Auskünlie und Unterlagen zu geben

8. iöersteigt der Wen der besteherden
Sicherheitsn die gesichenen Forderungen
nachhaltig um rneh, als I 0olo, geben wir auf
Verlangen Sicherheiteü insoweit nach unseter wahl
trei. Von eber Pfündung oder anderen
Beeinlrächtigugen turch Dritre muß uns der

Be,steller unverzü glich benactrichti gen.

9 Sind drese Vorbehalßre.hle dorr wo s'ch die

War. befindel, rechtlich nicht wirksarn, so gilt die
efsprechende zulässige Sicherteit als vercinbart.
Ist hierbei die Milwirkung des Best€lleß
erforderlich- so hat er alle Maßnalmen zu treffen.
die zur Begründung und Erhaltung solcher

Sichenrngsrechte erforderlich sind.

VIIL Erfüllungsort, Gericbtsstatrd
L Erfüllungso nir die Lieferung l,eistuog und

Z3hlung is Bramsche
2. cerichlsst rd ist nach unserer wahl osnabrück
oder das am Sitz des Bcstellers zusüindige Gericht.


